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Einleitung

In seinem Urteil vom 11. März 20081 erklärte das Bundesverfassungsgericht die
Vorschriften zur automatisierten Erfassung von Kraftfahrzeugkennzeichen des
Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und des Allge-
meinen Verwaltungsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein für unvereinbar mit
dem Grundgesetz und daher für nichtig.

Zugleich stellte das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil jedoch klar:

„Den Landesgesetzgebern stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um eine im
Rahmen ihrer Zuständigkeit verbleibende und sowohl hinreichend bestimmte als auch
angemessene Eingriffsermächtigung zu schaffen“2.

Das Bundesverfassungsgericht hat durch diese Formulierung nicht nur zum
Ausdruck gebracht, dass aus seiner Sicht die Normierung einer verfassungskon-
formen landesrechtlichen Ermächtigung möglich ist, sondern zugleich aufgezeigt,
welchewesentlichen verfassungsrechtlichenHürden eine derartige Befugnisnorm zu
überwinden hat. Ein besonderes Augenmerk gilt danach den Fragestellungen der
Gesetzgebungskompetenz, der Normenbestimmtheit und der Angemessenheit bzw.
Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne.

Mehr als neun Jahre nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist
jedoch zu konstatieren: Die Frage der verfassungskonformen Ausgestaltung lan-
desrechtlicher Ermächtigungsgrundlagen zur automatisierten Kraftfahrzeugkenn-
zeichenüberprüfung hat nichts an ihrer Brisanz verloren.

Die Verfassungsmäßigkeit landesrechtlicher Ermächtigungen ist nach wie vor
umstritten. Diese sahen und sehen sich weiterhin (verfassungs)gerichtlicher Über-
prüfung ausgesetzt.

Gegen die Ermächtigungsgrundlagen der Länder Baden-Württemberg und
Bayern sind seit dem Jahr 2009, gegen die des Landes Hessen seit dem Jahr 2010
Verfassungsbeschwerden anhängig3.

Die bayerische Ermächtigungsgrundlage wird derzeit zudem mit einer im
Jahr 2015 erhobenen Urteilsverfassungsbeschwerde angegriffen4. Vorausgegangen

1 BVerfGE 120, 378.
2 BVerfGE 120, 378, 432.
3 Siehe hierzu Teil 1 D. II. 3. b), D. II. 4. b) und D. II. 4. c); das Bundesverfassungsgericht

führt dieVerfassungsbeschwerden unter denAktenzeichen 1 BvR 2795/09, 1 BvR 1782/09 und
1 BvR 3187/10.

4 Das Bundesverfassungsgericht führt diese unter dem Aktenzeichen 1 BvR 142/15.



war ein Urteil des Verwaltungsgerichts München aus dem Jahr 2009, in dem dieses
eine Unterlassungsklage gegen die automatisierte Kraftfahrzeugkennzeichenüber-
prüfung in Bayern mit der Begründung abgewiesen hatte, die bayerische Ermäch-
tigungsgrundlage sei formell und materiell verfassungsgemäß5. Die gegen die Zu-
rückweisung der Berufung durch den Verwaltungsgerichtshof München6 gerichtete
Revision wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 22. Oktober 20147

zurück und rief damit die verfassungsrechtliche Problematik der automatisierten
Kraftfahrzeugkennzeichenüberprüfung auch über die Grenzen der Fachöffentlich-
keit hinaus wieder ins Bewusstsein8.

Weniger Beachtung fand hingegen eine kurz zuvor ergangene Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts selbst. Mit Beschluss vom 4. Juni 2014 nahm das Bun-
desvefassungsgericht die gegen die Ermächtigungsgrundlage des Landes Nieder-
sachsen gerichtete Verfassungsbeschwerde wegen Unzulässigkeit zwar nicht zur
Entscheidung an, wies in dem Beschluss jedoch ausdrücklich darauf hin, dass sich

„[i]n der Sache […] gewichtige verfassungsrechtliche Fragen“

stellten9.

Dies zeigt: Auch aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts scheint es – trotz des
Urteils vom 11. März 2008 – nach wie vor klärungsbedürftige Fragen in Bezug auf
die Verfassungsmäßigkeit landesrechtlicher Ermächtigungsgrundlagen zur auto-
matisierten Kraftfahrzeugkennzeichenüberprüfung zu geben.

Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die Gesetzgebungszuständigkeit der Länder,
denn diese ist nach wie vor eine der umstrittensten Fragestellungen im Zusam-
menhang mit der automatisierten Kraftfahrzeugkennzeichenüberprüfung10.

Die Landesgesetzgeber berufen sich beim Erlass von Ermächtigungsgrundlagen
zur automatisierten Kraftfahrzeugkennzeichenüberprüfung seit jeher vornehmlich
auf ihre aus Art. 70 GG folgende Gesetzgebungszuständigkeit für die allgemeine
Gefahrenabwehr11. Ergänzend bzw. hilfsweise stützen die Länder sich darauf, gemäß

5 VG München, Urt. v. 23.9.2009 – Az. M 7 K 08.3052, juris.
6 BayVGH, Urt. v. 17.12.2012 – Az. 10 BV 09.2641, juris.
7 BVerwG, Urt. v. 22.10.2014 – Az. 6 C 7/13, juris.
8 Siehe hierzu etwa Harloff, Automatische Kennzeichenerkennung – Wo Ihr Nummern-

schild erfasst wird, sueddeutsche.de vom 23. Oktober 2014; o.V., Automatische Erfassung in
Bayern – Gericht erlaubt Scannen von Autokennzeichen, bild.de vom 22. Oktober 2014.

9 BVerfG, Beschl.v. 4.6. 2014 – Az. 1 BvR 1443/08, Rz. 1, http://www.bundesverfassungs
gericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2014/06/rk20140604_1bvr144308.html (zuletzt ab-
gerufen am 27.5. 2017).

10 Vgl. Cornils, Jura 2010, 443, 444 („diffizile Problematik“) und zuletzt Würtenberger/
Heckmann/Tanneberger, PolR BW, § 6 Rn. 195 („höchst umstritten“).

11 Bayerischer Landtag, Drs. 15/2096, S. 16; Landtag Brandenburg, Drs. 4/3508, S. 42;
Thüringer Landtag, Drs. 4/2941, S. 34; Landtag von Baden-Württemberg, Drs. 14/3165, S. 46;
Niedersächsischer Landtag, Drs. 16/843, S. 13; Hessischer Landtag, Drs. 18/861, S. 11;
Landtag Mecklenburg-Vorpommern, Drs. 5/3735, S. 31; Sächsischer Landtag, Drs. 5/5450,
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Art. 72 Abs. 1 GG im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung zur Regelung der
automatisierten Kraftfahrzeugkennzeichenüberprüfung befugt zu sein12.

In weiten Teilen des Schrifttumswird die Gesetzgebungszuständigkeit der Länder
demgegenüber seit jeher – freilich in unterschiedlichem Umfang – bestritten13. Ei-
nerseits wird die Zuordnung landesrechtlicher Ermächtigungen zum Bereich der
allgemeinen Gefahrenabwehr in Frage gestellt14. Andererseits wird darauf verwie-
sen, der Bund habe in den potentiell einschlägigen Bereichen der konkurrierenden
Gesetzgebung von der ihm zustehenden Gesetzgebungsbefugnis abschließend Ge-
brauch gemacht, weshalb die Länder auch insoweit an der Gesetzgebung gehindert
seien15.

Obwohl die Gesetzgebungszuständigkeit der Länder auch imVerfahren gegen die
Ermächtigungen in Hessen und Schleswig-Holstein von den Beschwerdeführern
angezweifelt worden war16, setzte sich das Bundesverfassungsgericht in seinem
Urteil mit dieser Frage nicht abschließend auseinander. Unter Verweis darauf, dass
„die angegriffenen Regelungen schon aus anderen Gründen verfassungswidrig“
seien, ließ es die Frage der Gesetzgebungszuständigkeit vielmehr ausdrücklich
offen17 und beschränkte sich auf den bereits zuvor angesprochenen Hinweis, den
Landesgesetzgebern stünden „verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung“18, um

S. 25; Bürgerschaft der freien und Hansestadt Hamburg, Drs. 20/1923, S. 12; Abgeordneten-
haus Berlin, Drs. 17/1795, S. 11.

12 Pieroth, Schriftliche Äußerung für die Landesregierung und den Landtag von Schleswig-
Holstein im Verfahren 1 BvR 1254/07 vor dem Bundesverfassungsgericht, S. 31 ff., 35 f.;
Möstl, Stellungnahme der Bayerischen Staatsregierung vom 27. März 2015 in dem Verfahren
1 BvR 1782/09 vor dem Bundesverfassungsgericht, S. 70 f.; so auch Guckelberger, NVwZ
2009, 352, 354 ff. und Bodenbenner/Heinemann, NVwZ 2010, 679, 680.

13 Siehe etwa Arzt, SVR 2004, 368; ders., DÖV 2005, 56, 59; Zöller, NVwZ 2005, 1235,
1240 f.; Kramer, VR 2005, 186, 187; Hornmann, NVwZ 2007, 669, 669 f.; Roßnagel, Kenn-
zeichenscanning 2008, S. 35; ders., DAR 2008, 61, 62 f.; ders., NJW 2008, 2547, 2549 f.;
Breyer, NVwZ 2008, 824, 825 f.; Roßnagel, Kennzeichenscanning 2009, S. 43 f., 55; Horn-
mann, NVwZ 2010, 292, 293 f.; ders., LKRZ 2010, 121, 123 f.; Cornils, Jura 2010, 443, 445;
Petri, in: Denninger/Rachor, HdbPolR, G Rn. 567; Kauß, DuD 2014, 627, 631.

14 Arzt, SVR 2004, 368; ders., DÖV 2005, 56, 59; Zöller, NVwZ 2005, 1235, 1240 f.;
Kramer, VR 2005, 186, 187; Hornmann, NVwZ 2007, 669, 669 f.; Roßnagel, Kennzeichen-
scanning 2008, S. 35; ders., DAR 2008, 61, 62 f.; Breyer, NVwZ 2008, 824, 825 f.; Roßnagel,
Kennzeichenscanning 2009, S. 43 f., 55; Hornmann, NVwZ 2010, 292, 293 f.; ders., LKRZ
2010, 121, 123 f.; Cornils, Jura 2010, 443, 445; Kramer/Fiebig, LKRZ 2010, 241, 244; Petri,
in: Denninger/Rachor, HdbPolR, G Rn. 567; Kauß, DuD 2014, 627, 631.

15 So etwa Zöller, NVwZ 2005, 1235, 1240 f.; Kramer, VR 2005, 186, 187; Hornmann,
NVwZ 2007, 669, 669 f.; Roßnagel, Kennzeichenscanning 2008, S. 35; ders., DAR 2008, 61,
62 f.; ders., NJW 2008, 2547, 2549 f.; Breyer, NVwZ 2008, 824, 825 f.; Roßnagel, Kennzei-
chenscanning 2009, S. 37; Hornmann, NVwZ 2010, 292, 293; ders., LKRZ 2010, 121, 123 f.;
Petri, in: Denninger/Rachor, HdbPolR, G Rn. 567.

16 BVerfGE 120, 378, 384 f.
17 BVerfGE 120, 378, 432.
18 BVerfGE 120, 378, 432.
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